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1) Muster für die Versendung der Wahlbenachrichti-

gung. Auf der Rückseite ist ein Vordruck für den Wahl-

scheinantrag (Anlage 4) aufzudrucken.

2) Muster der Wahlbenachrichtigung kann g g f .  auch für 

zeitgleiche Landtags- und Kommunalwahlen verwen-

det werden.

3) Die Nummer im Wählerverzeichnis und die Nummer 

des Wahlbezirks können in die Anschrift aufgenommen 

werden.

4) Bei Verwendung des Kartenformats sind Absender- und 

Wahlraumadresse im oberen Drittel der Wahlbenach-

richtigung zu positionieren, um maschinelle Falschaus-

lesungen durch den Postdienstleister zu vermeiden.

5) Für jeden Wahlraum ist – ggf. durch Piktogramm – eine 

Angabe zur Barrierefreiheit anzufügen.

6) Z.B. bundesweite Telefonnummer des Deutschen Blin-

den- und Sehbehindertenverbandes, DBSV.

7) Wird von der Gemeindebehörde beim Druck der Wahl-

benachrichtigungen eingesetzt.

8) Die Rücksendung der Wahlbenachrichtigung an die Ge-

meinde bei Unzustellbarkeit und die Nachsendung der 

Wahlbenachrichtigung bei Umzug des Wahlberechtigten 

mit Mitteilung der neuen Anschrift an die Gemeindebehör-

de (früher Vorausverfügung), ist durch die Beauftragung 

eines entsprechenden Versendungsprodukts beim jewei-

ligen Postdienstleister möglich. Die genaue Formulierung 

der Weisung ist von der Gemeindebehörde in Absprache 

mit dem jeweiligen Postdienstleister einzutragen.

Wahlbenachrichtigung1)

Anlage 3

(zu § 19 Absatz 1)
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